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RS OGH 1988/3/15 4Ob20/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1988

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Die Au1assung, daß im modernen Geschäftsleben jedermann die Vermutung hinnehmen müsse, er habe der

Verö1entlichung seines Bildnisses gegen Entgelt zugestimmt, ist unzutre1end; es muß vielmehr der Entscheidung

jedes einzelnen überlassen bleiben, ob er sich dieser Mißdeutung aussetzen will oder nicht.
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